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Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste 
und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unter-
nehmensführung. Effiziente Zusammenarbeit zwischen Vorstand 
und Aufsichtsrat sowie Offenheit und Transparenz der Unter-
nehmens- und Finanzkommunikation sind wesentliche Aspekte 
der Corporate Governance bei der Schaeffler Gruppe und stärken 
das Vertrauen der Stakeholder in die Leitung und Überwachung 
des Unternehmens.

Nachfolgend berichten Vorstand und Aufsichtsrat gemäß 
Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex über  
die Corporate Governance der Schaeffler AG. Der Corporate 
Governance Bericht enthält auch die Erklärung zur Unternehmens-
führung gemäß § 289f HGB. Die gemäß §§ 289f, 315d HGB 
 abzugebende Erklärung zur Unternehmensführung wurde für  
die Schaeffler AG und den Konzern zusammengefasst. Die 
 Ausführungen gelten demgemäß für die Schaeffler AG und den 
Konzern, soweit nachfolgend nicht anders dargestellt.

   Corporate Governance Bericht mit Erklärung zur 

Unternehmensführung inklusive der Entsprechenserklärung  

gemäß § 161 AktG unter: www.schaeffler.com/de/ir

1.1 Entsprechenserklärung gemäß 
§ 161 AktG

Im Dezember 2018 haben Vorstand und Aufsichtsrat die folgende 
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG verabschiedet: 

1. Corporate Governance Bericht mit 
Erklärung zur Unternehmensführung

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der  
Schaeffler AG gemäß § 161 AktG zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex
Die Schaeffler AG entspricht seit der Abgabe der letzten 
Entsprechens erklärung im Dezember 2017 den Empfehlungen 
der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex“ in der Fassung vom 7. Februar 2017 („Kodex“) mit der 
nachstehend beschriebenen Ausnahme und wird den Empfeh-
lungen künftig mit der nachstehend beschriebenen Ausnahme 
entsprechen:

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 5.4.1 Absatz 2, dass der 
 Aufsichts rat konkrete Ziele für seine Zusammensetzung 
benennt und dabei auch eine Altersgrenze für die 
 Aufsichtsratsmitglieder festlegt. Der Aufsichtsrat der 
Schaeffler AG wird eine solche Altersgrenze nicht festlegen,  
weil er der Ansicht ist, dass dieses Kriterium nicht 
 aussagekräftig ist im Hinblick auf die Geeignetheit einer 
Person als Mitglied des Aufsichtsrats tätig zu sein.

Herzogenaurach, Dezember 2018 

Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand

Georg F. W. Schaeffler Klaus Rosenfeld 
Aufsichtsratsvorsitzender Vorsitzender des Vorstands
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1.2 Grundsätze der Unternehmensführung

Das unternehmerische Handeln in der Schaeffler Gruppe beruht 
auf Integrität, Fairness und gegenseitigem Respekt. Die drei 
wesentlichen Erfolgsfaktoren sind dabei Transparenz, Vertrauen 
und Zusammenarbeit. Transparenz schafft Vertrauen, und 
 Vertrauen ist die Basis für gute Zusammenarbeit. Der Unter-
nehmenskodex der Schaeffler Gruppe bietet dabei Orientierung. 
Die Grundsätze des Unternehmenskodex gelten für jeden 
gleichermaßen – den Vorstand, die Führungskräfte und alle Mit-
arbeiter.

Compliance ist Teil der Kultur des Unternehmens. Die Kunden-
beziehungen und die Integrität des Handelns stehen im Mittelpunkt.

Ebenso prägen seit jeher langfristiges Denken und ver-
antwortungsvolles Handeln die Unternehmenskultur der 
Schaeffler Gruppe als börsennotiertes Familienunternehmen. 
Die Schaeffler Gruppe legt großen Wert darauf, wirtschaftlichen 
Erfolg mit verantwortungsvollem Handeln gegenüber Umwelt, 
Mensch und Gesellschaft zu verbinden. Die Unternehmenswerte 
„Nachhaltig“, „Innovativ“, „Exzellent“ und „Leidenschaftlich“ 
bilden die Grundlage für langfristiges, profitables Wachstum im 
Interesse und zum Wohle der Kunden und Geschäftspartner, 
 Mitarbeiter und Führungskräfte sowie Aktionäre und Familien-
gesellschafter. Auf dieser Basis hat der Vorstand eine Nach-
haltigkeitsstrategie mit den Handlungsfeldern (1) Nachhaltiges 
Wirtschaften, (2) Kunden und Produkte, (3) Umwelt und Energie 
sowie (4) Mitarbeiter und Gesellschaft definiert und im 
Geschäftsjahr 2018 verabschiedet und veröffentlicht.

   Mehr zu den Grundsätzen der Unternehmensführung unter:  

www.schaeffler.com/nachhaltigkeit

1.3 Arbeitsweise von Vorstand und 
Aufsichtsrat sowie Zusammensetzung 
und Arbeitsweise von deren Ausschüssen

Der Schaeffler AG ist durch das deutsche Aktiengesetz ein duales 
Führungssystem vorgegeben, das zwischen dem Vorstand als 
Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan 
eine strikte personelle und funktionale Trennung vorsieht 
( Two-tier Board). Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener 
Verantwortung. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam 
die Verantwortung für die Unternehmensführung. Der Vorstands-
vorsitzende koordiniert die Arbeit der Vorstandsmitglieder. Der 
Aufsichtsrat bestellt, überwacht und berät den Vorstand und ist 
in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für das 
Unternehmen sind, eingebunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat.

Vorstand

Die Schaeffler Gruppe wird durch den Vorstand der Schaeffler AG 
geführt. Sein Handeln und seine Entscheidungen richtet er am 
Unternehmensinteresse aus, also unter Berücksichtigung der 
Belange der Aktionäre, der Arbeitnehmer und der sonstigen dem 
Unternehmen verbundenen Interessengruppen (Stakeholder), 
mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Die Mitglieder des 
Vorstands führen die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der 
Satzung und der Geschäftsordnungen. Sie haben dabei die 
Zustimmungsvorbehalte zu beachten, die in der Geschäfts-
ordnung des Aufsichtsrats geregelt sind. Der Vorstand leitet das 
Unternehmen in eigener Verantwortung, legt die Ziele und die 
strategische Ausrichtung fest, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat 
ab, steuert die Umsetzung der Unternehmensstrategie und er örtert 
regelmäßig mit dem Aufsichtsrat den Stand der Umsetzung.

Der Vorstand sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien und 
wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen und 
ihre Mitarbeiter hin (Compliance). Er sorgt insoweit für 
angemessene, an der Risikolage des Unternehmens aus-
gerichtete Maßnahmen und legt deren Grundzüge offen. 
Beschäftigten wird eingeräumt, auf geeignete Weise geschützt, 
Hinweise auf Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben 
(Whistleblower-System); auch Dritten wird diese Möglichkeit ein-
geräumt.

   Mehr zu Compliance ab Seite 101

Die Geschäftsordnung des Vorstands regelt die Arbeit des Vor-
stands, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegen-
heiten, die erforderlichen Beschlussmehrheiten sowie die Ressort-
zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder. Ausgehend 
von der Organisationsstruktur der Schaeffler Gruppe gehören 
dem Vorstand neben dem Vorsitzenden die Vorstände der 
Sparten und der Zentralfunktionen an. Durch die Geschäftsordnung 
werden den einzelnen Vorständen bestimmte Geschäftsführungs-
bereiche (Ressorts) zugeteilt. Ihre Verantwortung für die 
gesamte Geschäftsführung bleibt unberührt. Jeder Vorstand 
 handelt in seinem Ressort eigenverantwortlich – unter Beachtung 
der Gesamtverantwortung des Vorstands.

Die Schaeffler Gruppe wird über eine dreidimensionale Matrix 
gesteuert, die neben den Sparten und Zentralfunktionen auch 
die Regionen umfasst. Die Leiter der Regionen (Regionale CEOs) 
berichten direkt an den Vorstandsvorsitzenden. Der Vorstand 
bildet gemeinsam mit den Regionalen CEOs das Executive Board 
der Schaeffler Gruppe.
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Zusammensetzung des Vorstands

Gemäß dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
und Männern an Führungspositionen hat der Aufsichtsrat für den 
Frauenanteil im Vorstand eine Zielgröße und eine Frist für deren 
Erreichung bestimmt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 
10. Mai 2017 festgelegt, dass dem Vorstand der Schaeffler AG 
mindestens eine Frau angehören soll. Diese Zielgröße ist bis zum 
30. Juni 2022 zu erreichen und wird seit der Berufung von Frau 
Corinna Schittenhelm in den Vorstand am 1. Januar 2016 auch 
bereits erreicht.

Entsprechend der internationalen Aufstellung und der breit 
ge fächerten Branchenstruktur des Konzerns achtet der Vorstand 
bei der Besetzung von Führungsfunktionen auf Vielfalt (Diversity). 
Er strebt eine angemessene Berücksichtigung von Frauen an und 
hat gemäß §§ 76 Absatz 4, 111 Absatz 5 AktG Zielgrößen für den 
Frauenanteil in der Schaeffler AG in den beiden Führungs ebenen 
unterhalb des Vorstands festgelegt. Für den Zeitraum bis zum 
30. Juni 2022 hat der Vorstand in seiner Sitzung am 19. Juni 2017 
Zielgrößen von 8 % Frauenanteil auf der ersten und 12 % Frauen-
anteil auf der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands 
beschlossen.

Bei der Zusammensetzung des Vorstands achtet der Aufsichtsrat 
zusätzlich zur maßgeblichen fachlichen Qualifikation auf Vielfalt 
(Diversity) und hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2017 ein 
Diversitätskonzept nach § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB für den Vorstand 
der Schaeffler AG beschlossen. Ausgewählt wurden die 
Diversitäts kriterien Geschlecht, Alter, berufliche Erfahrung und 
Internationalität: 

• Geschlecht: Im Vorstand soll mindestens eine Frau tätig sein. 
Diese Zielgröße wurde 2018 erreicht. Langfristig soll an gestrebt 
werden, den Frauenanteil im Vorstand über die gesetzte 
 Zielgröße hinaus zu erhöhen. Die Zielgrößen, die der Vorstand 
für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands 
beschlossen hat, sollen erreicht werden.

• Alter: Der Vorstand soll zudem über eine angemessene Alters-
struktur verfügen. Neben mehreren jüngeren Vorständen 
sollen auch Vorstände mit größerer Berufs- und Lebenserfahrung 
dem Gremium angehören. Für den Vorstand insgesamt ist 
ein Durchschnittsalter von ca. 55 Jahren anzustreben. Die 
Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist die Vollendung des 
68. Lebensjahres. Bei der Bestellung von Vorständen soll auf 
eine ausgewogene Altersstruktur geachtet und mehr jüngere 
Führungskräfte gefördert werden. Die gesetzten Ziele wurden 
2018 erreicht.

• Berufliche Erfahrung: Die Mitglieder des Vorstands sollen 
unterschiedliche berufliche Erfahrungen mitbringen. Neben 
einem ausreichenden beruflichen Hintergrund im Bereich 
 Ingenieurwesen und Betriebswirtschaft sollen auch weitere 
berufliche Erfahrungen vorhanden sein, insbesondere in Berei-
chen, die für das Zukunftsgeschäft der Schaeffler Gruppe von 
Relevanz sind wie beispielsweise in den Bereichen Mechatronik, 
Elektrotechnik, Digitalisierung und IT. Bei der Bestellung von 

Vorständen ist auf deren Ausbildung, den beruflichen Werde-
gang und auf die aktuelle Tätigkeit zu achten. 2018 wurden die 
gesetzten Ziele erreicht.

• Internationalität: Im Vorstand soll ausreichend internationale 
Erfahrung vorhanden sein, um der Internationalität des 
Geschäfts der Schaeffler Gruppe gerecht zu werden. Die Mit-
glieder des Vorstands sollen unterschiedliche Nationalitäten 
aufweisen. Ziel sollte es sein, dass alle Vorstandsmitglieder 
über berufliche Erfahrung im Ausland beziehungsweise Erfah-
rung im internationalen Geschäft verfügen. Langfristig wäre es 
wünschenswert, wenn dem Vorstand mindestens eine Person 
mit nicht-deutscher Nationalität angehören würde, idealer-
weise aus einem für Schaeffler relevanten Markt. Bei der 
Bestellung von Vorständen ist zwingend auf internationale 
Erfahrung zu achten. Auf der ersten und zweiten Führungs-
ebene unter dem Vorstand sollte die Mehrzahl der Mitarbeiter 
über Auslands erfahrung und Erfahrung im internationalen 
Geschäft verfügen. 2018 wurden die gesetzten Ziele erreicht.

Am Bilanzstichtag hielt kein Vorstandsmitglied mehr als drei 
 Aufsichtsratsmandate bei konzernexternen börsennotierten 
Gesellschaften oder in Aufsichtsgremien von konzernexternen 
Gesellschaften, die vergleichbare Anforderungen stellen.

   Mehr zu den Mitgliedern des Vorstands, ihren 

Verantwortungsbereichen und den von ihnen wahrgenommenen 

Mandaten in Aufsichtsorganen anderer Gesellschaften ab Seite 118

Aufsichtsrat

Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Unter-
nehmensführung zu beraten und zu überwachen. In Ent-
scheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unter-
nehmen hat der  Vorstand ihn einzubinden. Hierzu regelt die 
Geschäftsordnung, welche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen 
des Vorstands der Zustimmung des Aufsichtsrats beziehungs-
weise des Präsidialausschusses bedürfen. Der Aufsichtsrat übt 
seine Tätigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, 
der Satzung und der Geschäfts ordnung aus. Die Geschäfts-
ordnung für den Aufsichtsrat regelt dessen Organisation und 
Arbeit.

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und legt 
ihre Vergütung fest.

   Mehr zur Vergütung des Vorstands ab Seite 105

Der Aufsichtsrat tritt mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr zu 
Sitzungen zusammen, in denen er anstehende Themen erörtert 
und erforderliche Beschlüsse fasst. Im Übrigen hält er Sitzungen 
ab, so oft und sobald das Interesse der Gesellschaft es erfordert. 
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Aus Gründen der Effektivität werden dabei Beschlüsse teilweise 
auch schriftlich oder telefonisch gefasst.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Nach dem deutschen Mitbestimmungsgesetz besteht der paritä-
tisch mitbestimmte Aufsichtsrat der Schaeffler AG aus insgesamt 
20 Mitgliedern. Davon werden zehn Mitglieder von der Hauptver-
sammlung bestellt und zehn Mitglieder von den Arbeitnehmern 
nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes gewählt. 

Als paritätisch mitbestimmte, börsennotierte Gesellschaft setzt 
sich der Aufsichtsrat der Schaeffler AG gemäß § 96 Absatz 2 AktG 
zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 %  
aus Männern zusammen. Die gesetzliche Geschlechterquote 
ist gemäß § 25 EGAktG anzuwenden für Wahlen seit dem 
1. Januar 2016; bestehende Mandate können bis zu ihrem regu-
lären Ende wahrgenommen werden. 

Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. 
Widerspricht die Seite der Anteilseigner- oder Arbeitnehmer-
vertreter aufgrund eines mit Mehrheit gefassten Beschlusses vor 
der Wahl der Gesamterfüllung gegenüber dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden, so ist der Mindestanteil für diese Wahl von der 
Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer getrennt 
zu erfüllen. Die Arbeitnehmervertreterseite hat am 
10. Dezember 2015 einstimmig der Gesamterfüllung wider-
sprochen. Dem Aufsichtsrat gehören heute vier weibliche Mit-
glieder an, wobei drei Frauen Arbeitnehmervertreter sind und 
eine Frau die Seite der Anteilseigner vertritt. Die Arbeitnehmer-
vertreter haben somit die gesetzliche Quote erreicht. Die Quote 
der Seite der Anteilseigner beträgt derzeit 10 %.

Der Aufsichtsrat hat in Übereinstimmung mit Ziffer 5.4.1 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex nachfolgende konkrete 
Ziele für seine Zusammensetzung beschlossen, die, unter 
Beachtung der unternehmensspezifischen Situation, die inter-
nationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessen-
konflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder 
und eine Regel grenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Auf-
sichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) angemessen berücksichtigen. 
Der Aufsichtsrat hat folgende Ziele für seine Zusammensetzung 
benannt:

• Die Mitglieder sollen über die zur ordnungsgemäßen Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und fachlichen Erfahrungen verfügen sowie in der  
Lage sein, den für die Tätigkeit erforderlichen Zeitaufwand 
aufzubringen.

• Die Besetzung des Aufsichtsrats mit Personen, die einen inter-
nationalen Hintergrund haben, soll im bisherigen Umfang 
 beibehalten werden.

• Dem Aufsichtsrat sollen basierend auf der Einschätzung, dass 
alle Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat als unabhängig 
gelten, mindestens 15 unabhängige Mitglieder (im Sinne 
Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex) 
angehören.

• Dem Aufsichtsrat sollen keine Mitglieder angehören, die 
Organfunktionen oder Beratungsfunktionen bei wesentlichen 
Wettbewerbern der Schaeffler Gruppe haben.

• Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mit-
glieder des Vorstands angehören.

• Aufsichtsratsmitglieder sollen dem Gremium regelmäßig nicht 
länger als drei volle Amtsperioden angehören.

In Ergänzung zu den vorgenannten Zielen hat der Aufsichtsrat in 
seiner Sitzung am 15. Dezember 2017 ein Kompetenzprofil für 
das Gesamtgremium erarbeitet. Danach soll der Aufsichtsrat als 
Gesamtgremium die folgenden fachlichen Kompetenzen ab decken. 
Es ist dabei ausreichend, wenn mindestens ein Aufsichtsrats-
mitglied ein Kompetenzfeld abdeckt. Das Kompetenzprofil geht 
dabei davon aus, dass jedes Aufsichtsratsmitglied über die für 
eine erfolgreiche Aufsichtsratstätigkeit notwendigen persönlichen 
Kompetenzen, Integrität, ausreichend Zeit, Einsatzbereitschaft 
und Verschwiegenheit verfügt. 

• Branchenkenntnis: Der Aufsichtsrat sollte über Kenntnisse  
und Erfahrungen in der Automobilbranche und in den Branchen 
verfügen, in denen die Sparte Industrie tätig ist.

• Recht/Compliance: Dem Aufsichtsrat sollen Mitglieder ange-
hören, die über Grundkenntnisse im Aktien- und Gesellschafts-
recht sowie im Bereich Compliance verfügen.

• Finanzen: Der Aufsichtsrat soll über Kenntnisse und Erfahrungen 
im Finanzbereich, in der Rechnungslegung, Abschlussprüfung, 
im Risikomanagement und bezüglich interner Kontrollsysteme 
verfügen.

• Führung: Dem Aufsichtsrat sollen Mitglieder mit Führungs-
erfahrung angehören. Dazu gehören Erfahrung in der Unter-
nehmensführung und -überwachung.

• Forschung und Entwicklung: Der Aufsichtsrat sollte zudem 
über Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Forschung und 
Entwicklung bevorzugt in Zukunftsfeldern wie der E-Mobilität 
und Digitalisierung verfügen.

Die gegenwärtige Besetzung des Aufsichtsrats entspricht den 
vorgenannten Zielen und deckt die vorgenannten Kompetenz-
felder ab. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 
für die Wahl von Vertretern der Anteilseigner werden die 
benannten Ziele berücksichtigen und die Ausfüllung der vor-
genannten Kompetenzfelder anstreben. 

Neben den Zielen und dem Kompetenzprofil hat der Aufsichtsrat 
am 15. Dezember 2017 zudem ein Diversitätskonzept nach 
§ 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB für den Aufsichtsrat der Schaeffler AG 
beschlossen. Ausgewählt wurden die Diversitätskriterien 
Geschlecht, berufliche Erfahrung und Internationalität. Im 
Zusammenspiel mit den sonstigen Kriterien für die Zusammen-
setzung des Aufsichtsrats soll sichergestellt werden, dass der 
Aufsichtsrat über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
seiner Aufgaben erforderliche Meinungs- und Kenntnisvielfalt 
verfügt.
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• Geschlecht: Nach § 96 Abs. 2 AktG muss sich der Aufsichtsrat 
zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus 
Männern zusammensetzen. Die Arbeitnehmervertreterseite 
hat am 10. Dezember 2015 einstimmig der Gesamterfüllung 
der Quote widersprochen. Dem Aufsichtsrat gehören heute vier 
weibliche Mitglieder an, wobei drei Frauen Arbeitnehmerver-
treter sind und eine Frau die Seite der Anteilseigner vertritt. 
Die Seite der Arbeitnehmer hat somit die gesetzliche Quote 
erreicht. Die Quote auf Seite der Anteilseigner beträgt derzeit 
10 %. Bei den für 2019 anstehenden Neuwahlen von Vertretern 
der Anteilseigner können nur Wahlvorschläge unterbreitet 
werden, die die Erreichung der gesetzlichen Vorgaben sicher-
stellen.

• Berufliche Erfahrung: Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen 
unterschiedliche berufliche Erfahrungen mitbringen. Dem Auf-
sichtsrat sollen Personen angehören, die berufliche Erfahrung 
in denjenigen Bereichen mitbringen, die für das Geschäft der 
Schaeffler Gruppe, insbesondere in Bereichen, die für das 
Zukunftsgeschäft in den Bereichen E-Mobilität und Digitalisie-
rung, wichtig sind. Die berufliche Erfahrung der Kandidaten für 
den Aufsichtsrat ist bei den Wahlvorschlägen des Aufsichts-
rats an die Hauptversammlung zu berücksichtigen.

• Internationalität: Der Aufsichtsrat soll über eine angemessene 
Zahl von Mitgliedern mit einem internationalen Hintergrund 
(Herkunft, Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit) verfügen. 
Der Aufsichtsrat erachtet es dabei für angemessen, wenn dies 
bei mindestens vier Aufsichtsratsmitgliedern der Fall ist. 
 Weitere Aufsichtsräte sollten zudem über Erfahrungen im inter-
nationalen Geschäft verfügen. Die Internationalität ist bei 
Wahlvorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 
zu berücksichtigen.

   Mitglieder des Aufsichtsrats mit Lebenslauf unter:  

www.schaeffler.com/aufsichtsrat

Insgesamt verfügt der Aufsichtsrat über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen. Der Aufsichtsrat ist in 
seiner Gesamtheit mit den Branchen und Sektoren, in denen die 
Schaeffler Gruppe tätig ist, vertraut und er verfügt über die nach 
dem Diversitätskonzept erforderliche Berufserfahrung und Inter-
nationalität. Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern, 
die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind, 
traten im Geschäftsjahr 2018 nicht auf. Kein Aufsichtsrats-
mitglied nimmt gegenwärtig eine Organfunktion oder Beratungs-
aufgaben bei einem wesentlichen Wettbewerber wahr oder ist 
ein ehemaliges Vorstandsmitglied.

   Mehr zur Vermeidung von Interessenkonflikten ab Seite 94

Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder wurde nicht fest-
gelegt, weil der Aufsichtsrat der Ansicht ist, dass dieses Kriterium 
nicht aussagekräftig ist im Hinblick auf die Geeignetheit einer 
Person als Mitglied des Aufsichtsrats tätig zu sein. Diese 
Abweichung vom Deutschen Corporate Governance Kodex wurde 
in die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG aufgenommen. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind mit Ausnahme  
von Frau Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann und Herrn  
Georg F. W. Schaeffler alle Vertreter der Anteilseigner unabhängig. 
Namentlich sind dies: Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, Dr. Holger 
Engelmann, Prof. Dr. Bernd Gottschalk, Dr. Siegfried Luther, 
Robin Stalker, Dr. Otto Wiesheu, Prof. KR Ing. Siegfried Wolf und 
Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang.

Der Aufsichtsratsvorsitzende wird vom Aufsichtsrat aus seiner 
Mitte gewählt. Er koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet 
dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach 
außen wahr. Entsprechend der Anregung in Ziffer 5.2 Absatz 2 
des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der Aufsichts-
ratsvorsitzende zu Gesprächen mit Investoren, in enger 
Abstimmung mit dem Vorstand und fokussiert auf aufsichts-
relevante Themen, bereit.

Zusammensetzung und Arbeitsweise von 
Ausschüssen des Aufsichtsrats

Laut Geschäftsordnung bildet der Aufsichtsrat insgesamt fünf 
Ausschüsse.

Dem Vermittlungsausschuss gemäß §§ 27 Abs. 3, 31 Abs. 3 des 
Mitbestimmungsgesetzes obliegt es, dem Aufsichtsrat einen Vor-
schlag für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern zu machen, 
wenn die dazu notwendige Zweidrittelmehrheit zunächst nicht 
zustande gekommen ist. Dem Vermittlungsausschuss gehören 
Frau Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann sowie die Herren 
 Norbert Lenhard, Georg F. W. Schaeffler und Jürgen Wechsler an; 
Vorsitzender ist Herr Georg F. W. Schaeffler.

Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat  
Kandidaten vor, die als Wahlvorschläge für die Hauptver-
sammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern geeignet  
sind. Dem Nominierungsausschuss gehören der Aufsichts-
ratsvorsitzende Herr Georg F. W. Schaeffler sowie Herr  
Dr. Holger Engelmann, Herr Prof. Dr. Bernd Gottschalk  
und Frau Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann an;  
Vorsitzender ist Herr Georg F. W. Schaeffler.

Dem Präsidialausschuss gehören Frau Barbara Resch und 
Frau Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann sowie die Herren 
 Norbert Lenhard, Georg F. W. Schaeffler, Jürgen Wechsler und 
Prof. KR Ing. Siegfried Wolf an; Vorsitzender ist Herr 
Georg F. W. Schaeffler. Der Präsidialausschuss berät und unter-
stützt den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dessen Stell-
vertreter bei ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat. Er bereitet die Sit-
zungen des Aufsichtsrats vor. Eine weitere wesentliche Aufgabe 
des Präsidialausschusses ist die Vorbereitung der Personal-
entscheidungen des Aufsichtsrats. Er gibt Empfehlungen für die 
Neu- beziehungsweise Wiederbestellung sowie für die Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern. Darüber hinaus bereitet er die Ent-
scheidung des Aufsichtsrats über das System der Vergütung und 
die Vergütungen der einzelnen Vorstandsmitglieder vor. Ferner 
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beschließt der Präsidialausschuss, vorbehaltlich der in § 107 
Abs. 3 Satz 3 AktG genannten Delegationsverbote, anstelle des 
Aufsichtsrats über die Zustimmung zu bestimmten, in der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats festgelegten Rechts-
geschäften und Maßnahmen.

Dem Prüfungsausschuss obliegt die Vorbereitung der Entscheidung 
des Aufsichtsrats über die Feststellung des Jahresabschlusses 
und die Billigung des Konzernabschlusses. Zu diesem Zweck 
obliegt ihm die Vorprüfung des Jahresabschlusses und des 
Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts 
beziehungsweise des zusammengefassten Lageberichts, des 
Vorschlags für die Gewinnverwendung und die Erörterung des 
Prüfungsberichts mit dem Abschlussprüfer. Außerdem obliegt 
ihm die Vorprüfung des Berichts über Beziehungen zu ver-
bundenen Unternehmen und der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung sowie die Vorbereitung des Vorschlags des Aufsichts-
rats an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers.

Der Prüfungsausschuss legt dem Aufsichtsrat eine begründete 
Empfehlung für die Wahl des Abschlussprüfers vor, die in den 
Fällen der Ausschreibung des Prüfungsmandats mindestens zwei 
Kandidaten umfasst. Der Prüfungsausschuss befasst sich mit 
der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der 
Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorar-
vereinbarung mit dem Abschlussprüfer. Außerdem überwacht 
der Prüfungsausschuss die Unabhängigkeit des Abschluss prüfers 
und ist insoweit auch für die Genehmigung der Beauftragung von 
sogenannten Nichtprüfungsleistungen zuständig. Daneben über-
wacht er auch die Qualifikation und Effizienz des Abschluss-
prüfers sowie die Rotation der Mitglieder des Prüfungsteams. 
Der Prüfungsausschuss ist zuständig für den Auftrag zur Prüfung 
der nichtfinanziellen Berichterstattung. Der Prüfungs ausschuss 
berät und überwacht den Vorstand anstelle des Aufsichtsrats in 
Fragen der Rechnungslegung, des Rechnungslegungsprozesses, 
der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Risiko-
management-Systems, der Internen Revision, der Abschluss-
prüfung sowie der Compliance.

Der Prüfungsausschuss besteht aus sechs Mitgliedern. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende gehört diesem Ausschuss kraft Amtes an. 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll unabhängig sein 
und darf weder ein ehemaliges Mitglied des Vorstands noch der 
Aufsichtsratsvorsitzende sein; er soll über besondere Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungs-
grundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen. Der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses, Herr Robin Stalker, erfüllt als 
ehemaliger Finanzvorstand der Adidas AG diese Voraussetzungen. 
Mit Herrn Dr. Siegfried Luther gehört ein weiterer Finanzexperte 
dem Ausschuss an. Die anderen Mitglieder sind die Herren 
Dr. Reinold Mittag, Georg F. W. Schaeffler, Salvatore Vicari und 
Jürgen Worrich.

Der Technologieausschuss dient dem regelmäßigen 
Informationsaustausch zwischen Aufsichtsrat und Vorstand über 
technologische Entwicklungen, die für die Schaeffler Gruppe 

relevant sind, und der gemeinsamen Beratung über 
 Technologie-Projekte. Dem Technologieausschuss gehören  
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, Norbert Lenhard, 
Georg F. W. Schaeffler, Salvatore Vicari, Jürgen Wechsler,  
Prof. KR Ing. Siegfried Wolf, Jürgen Worrich und 
Prof. Dr.-Ing. Tong Zhang an. Vorsitzender ist  
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger.

Zusammenarbeit von Vorstand und 
Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens 
eng zusammen. Dazu stimmt der Vorstand die strategische Aus-
richtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert 
mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategie-
umsetzung.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah 
und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen 
der Strategieumsetzung, der Planung, der Geschäftsent-
wicklung, des Risikomanagements und Compliance. Er geht auf 
Abweichungen des Geschäftsverlaufs von aufgestellten Plänen 
und Zielen unter Angabe von Gründen ein. Entscheidungs-
notwendige Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss, der 
Konzernabschluss und der Prüfungsbericht, werden den Mit-
gliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet. Rechts-
geschäfte und Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung muss 
der Vorstand dem Aufsichtsrat beziehungsweise dem Präsidial-
ausschuss zur Genehmigung vorlegen. Die Zusammenarbeit 
 zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist von gegenseitigem Ver-
trauen und einer offenen Diskussionskultur unter umfassender 
Wahrung der Vertraulichkeit geprägt.

Auch zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrats hält der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats mit dem Vorstand, insbesondere mit 
dem Vorsitzenden des Vorstands, regelmäßigen Kontakt und 
erörtert mit ihm Fragen der Strategieumsetzung, der Planung, 
der Geschäftsentwicklung, des Risikomanagements und 
 Compliance. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird vom Vorsitzenden 
des Vorstands unverzüglich über wichtige Ereignisse, die für die 
Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Führung des 
Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unterrichtet.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind dazu 
verpflichtet, etwaige Interessenkonflikte gegenüber dem 
 Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen. Wesentliche Geschäfte 
 zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern des Vorstands oder 
ihnen nahestehenden Personen bedürfen der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werk-
verträge zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern des Auf-
sichtsrats bedürfen ebenfalls der Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Der Aufsichtsrat berichtet der Hauptversammlung über etwaige 
Interessenkonflikte und deren Behandlung. Im Berichtsjahr sind 
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weder bei den Vorstands- noch bei den Aufsichtsratsmitgliedern 
Interessenkonflikte aufgetreten.

1.4 Weitere Angaben zur Corporate 
Governance

Transparenz

Die Schaeffler AG informiert institutionelle Investoren, Aktionäre, 
Finanzanalysten, Geschäftspartner, Mitarbeiter sowie die inter-
essierte Öffentlichkeit durch regelmäßige, transparente und 
aktuelle Kommunikation gleichzeitig und gleichberechtigt über 
die Lage des Unternehmens. Alle wesentlichen Informationen, 
wie zum Beispiel Ad-hoc-Mitteilungen, Pressemitteilungen sowie 
Präsentationen von Analystenkonferenzen, sämtliche Finanz-
berichte und der Finanzkalender werden auf der Internetseite der 
Schaeffler Gruppe veröffentlicht. Investor Relations steht in 
enger und ständiger Verbindung mit den Aktionären.

Beziehungen zu den Aktionären und 
Hauptversammlung

Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung 
wahr. Die Hauptversammlung beschließt insbesondere über die 
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Verwendung 
des Bilanzgewinns, Kapitalmaßnahmen, Satzungsänderungen 
sowie über die Wahl des Abschlussprüfers. Sie muss jeweils in 
den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres stattfinden. 

Die Gesellschaft hat Vorzugs- und Stammaktien ausgegeben. 
Vorzugsaktien gewähren kein Stimmrecht, erhalten aber einen 
Dividendenvorzug von 0,01 EUR je Aktie.

Aktionäre müssen sich rechtzeitig zur Hauptversammlung 
anmelden, um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können. 
Die Aktionäre werden vor der Hauptversammlung durch eine 
 Einladung und weitere Unterlagen (unter anderem Geschäfts-
bericht) über die in der Hauptversammlung anstehenden Tages-
ordnungspunkte unterrichtet. Diese Informationen stehen auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Anteilseigner und Dritte werden vor allem durch den Konzern-
abschluss und den Konzernlagebericht sowie durch unterjährige 
Finanzinformationen unterrichtet.

Die Schaeffler AG erstellt den Jahresabschluss nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes 
(AktG). Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden 
nach den Grundsätzen der International Financial Reporting 
Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, vom Vorstand 

aufgestellt und vom Abschlussprüfer sowie dem Aufsichtsrat 
geprüft. Unterjährige Finanzinformationen erörtert der Vorstand 
vor der Veröffentlichung mit dem Aufsichtsrat oder seinem 
 Prüfungsausschuss. Der Konzernabschluss und der Konzernlage-
bericht sind binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die ver-
pflichtenden unterjährigen Finanzinformationen binnen 45 Tagen 
nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich. 

Darüber hinaus werden im Konzernabschluss Beziehungen zu 
Aktionären erläutert, die im Sinne der anwendbaren Rechnungs-
legungsvorschriften als nahestehende Personen qualifiziert 
sind.

Mit dem Abschlussprüfer der Schaeffler AG ist vereinbart, dass 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats beziehungsweise des 
Prüfungsausschusses über während der Prüfung auftretende 
mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe unverzüglich 
unterrichtet wird, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt 
werden. Ferner ist vereinbart, dass der Abschlussprüfer über alle 
für die Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen 
und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die bei der Durch-
führung der Abschlussprüfung zu seiner Kenntnis gelangen. Ver-
einbarungsgemäß hat der Abschlussprüfer den Aufsichtsrat zu 
informieren beziehungsweise im Prüfungsbericht zu vermerken, 
wenn er bei Durchführung der Abschlussprüfung Tatsachen fest-
stellt, die eine Unrichtigkeit der von Vorstand und Aufsichtsrat 
abgegebenen Erklärungen zum Deutschen Corporate Governance 
Kodex ergeben. Der Prüfungsausschuss überwacht die 
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Der Abschlussprüfer hat 
für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr mit 
Schreiben vom 1. März 2018 eine verbindliche Unabhängigkeits-
erklärung abgegeben.


